
 

 

ÖSTERREICHISCHER BUNDESFEUERWEHRVERBAND 
REFERAT 2 – RECHT UND ORGANISATION 

 

 

Geschäftsstelle des ÖBFV: Siebenbrunnengasse 21/3, A-1050 Wien, Tel: 0222/5458230, Fax 0222/5458230-13 
E-Mail: office@bundesfeuerwehrverband.at, VRZ: 441966162 

IMMO-BANK, 1016 Wien, Stadiongasse 10: Kto. Nr. 302 5558 0000, BLZL 47050 - ÖPSK: 1285.006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Der Österreichische Bundesfeuerwehrverband dankt für die Gelegenheit, den ggst. Gesetzesentwurf 

einer Begutachtung zu unterziehen. Der Gesetzesentwurf wird grundsätzlich begrüßt.  

 

Im 2. Abschnitt des 7. Hauptstückes sollte eine Befugnis für die Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes zur Absperrung von Orten, an denen Sprengstoff aufgefunden wird, eingefügt 

werden. Es stellt sich im gegebenen Zusammenhang die gleiche Problematik wie beim Finden von 

Waffen oder Kriegsmaterial im Sinne von § 42 des Waffengesetzes 1996. In beiden Fällen wird es 

sich im Allgemeinen nicht um gefährliche Angriffe gemäß § 16 des Sicherheitspolizeigesetzes 

handeln, womit Absperrmaßnahmen (z.B. Wegweisungen) auf Grund dieses Gesetzes mangels 

Anwendbarkeit nicht zulässig sind.  
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 E-Mail! Dringend! 

  
 An das 
 1.  Bundesministerium für Inneres  
    Abteilung III/1 
      (E-Mail:  bmi-III-1@bmi.gv.at) 
 2.  Präsidium des Nationalrates 
    (E-Mail: begutachtungsverfahren@parlament.gv.at) 
 3.  Referat 2 (nachrichtlich) 
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